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Norm

ASVG §260

ASVG idF BGBl Nr 189/1955 §252 Abs1

JWG idF BGBl Nr 161/1989 §28

JWG idF BGBl Nr 161/1989 §29

Rechtssatz

Es spricht also alles dafür, die Unterbringung des Stiefkindes in einer fremden Familie oder in einem Heim im Rahmen

einer Erziehungshilfe nach § 9 JWG1954 als Maßnahme auf „Anordnung der Jugendfürsorge" zu verstehen. Dieses

Auslegungsergebnis tri t auch auf den Fall zu, dass sich ein Stiefkind nunmehr auf Grund einer freiwilligen

Erziehungshilfe (§ 29 Jugendwohlfahrtsgesetz 1989 - JWG) in voller Erziehung (§ 28 Abs 1 JWG) in einem Heim be ndet,

entspricht dies doch funktional der in § 9 JWG 1954 genannten Maßnahme der Einweisung in ein Heim.
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